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Übergangsregelung hinsichtlich der zulässigen Legitimationsdo-

kumente  gem. § 4 Absatz 4 Nr. 1 GwG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in unserem regelmäßigen Dialog gerade in jüngerer Zeit bereits er-

örtert, ist die Kontoeröffnung für Flüchtlinge in Übereinstimmung mit 

den Identifizierungsanforderungen des GwG zunehmend problematisch.  

Gemäß § 4 Absatz 4 Nr. 1 GwG ist die Identität des Vertragspartners an-

hand eines gültigen Dokuments nachzuweisen, welches die Pass- und 

Ausweispflicht im Inland erfüllt. Diese Verknüpfung zum Ausländerrecht 

steht einer richtlinienkonformen Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie 

entgegen, die jeder Person, die einen rechtmäßigen Aufenthalt in der 

Europäischen Union hat, das Recht auf ein Basiskonto einräumt.   

Zu diesem Zweck soll nach Auskunft des Bundesministeriums der Finan-

zen gemeinsam mit dem Zahlungskontengesetz, das die Zahlungskon-

tenrichtlinie in deutsches Recht umsetzt, eine Verordnung in Kraft tre-

ten, die auch solche ausländerrechtlichen Dokumente, die ein Bleibe-

recht rechtfertigen aber keinen Passersatz darstellen, als gleichwertige 

Dokumente einstuft. 

Das Zahlungskontengesetz und die begleitende Verordnung werden vo-

raussichtlich zeitgleich in der ersten Jahreshälfte 2016 in Kraft treten.  

Aufgrund der immer stärker anschwellenden Flüchtlingsströme nach Eu-

ropa und den zunehmend überlasteten Ausländerbehörden hat sich je-

doch bereits heute eine derart angespannte Situation herausgebildet, 

dass es dringend einer Übergangslösung bedarf.  

Es besteht ein übergeordnetes aufsichtsrechtliches Interesse im Rahmen 

der Bekämpfung der Geldwäsche, möglichst allen Flüchtlingen den Zu-

gang zu einem Konto zu eröffnen, um die Entstehung unkontrollierter 
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Bargeldströme zu verhindern und auch Flüchtlingsgelder einem effekti-

vem geldwäscherechtlichen Monitoring zu unterziehen. Darüber hinaus 

ist eine rasche Integration und eine unbare Auszahlung von Sozialleis-

tungen durch die Kommunen und Landkreise ohne Zugang zum bargeld-

losen Zahlungsverkehr und einem eigenen Konto nicht möglich.  

Die Dokumente, die Ausländerbehörden an Flüchtlinge ausgeben, variie-

ren von Bundesland zu Bundesland. Darüber hinaus gehen einzelne Be-

hörden gehen im Lichte der chronischen Überlastung dazu über, indivi-

duelle verkürzte Verfahren zu entwickeln und Bescheinigungen auszu-

händigen, die den normierten ausländerrechtlichen Dokumenten zwar 

materiell, nicht aber von der Form her entsprechen. 

Da die ausländerrechtlichen Implikationen des § 4 Absatz 4 Nr. 1 GwG 

weder durch die Institute selbst noch durch mich im Einzelfall geprüft 

werden können, knüpfe ich für die Dauer bis zum Inkrafttreten des Zah-

lungskontengesetzes und der damit verbundenen Verordnung die Anfor-

derungen an Legitimationspapiere von Flüchtlingen an rein geldwäsche-

rechtliche Erwägungen und dementsprechende Anforderungen. 

Es sind danach bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der o.g. gesetzli-

chen bzw. im Verordnungswege erlassenen Regelungen, die eine Neu-

ordnung bezüglich der zulässigen Legitimationsdokumente schaffen, sol-

che Dokumente für die Eröffnung eines Basiskontos als ausreichend an-

zusehen, die:  

•  den Briefkopf einer inländischen Ausländerbehörde tragen,  

•  die Identitätsangaben gem. § 4 Absatz 3 Nr. 1 GwG enthalten,  

•  mit einem Lichtbild versehen sind,  

•  das Siegel der Ausländerbehörde tragen und   

•  vom ausstellenden Bearbeiter unterschrieben sind.  

Darüber hinaus gehende materielle und formale Anforderungen werden 

für den vorgenannten Übergangszeitraum nicht gestellt.  

Um daraus u. U. resultierende Risiken in Bezug auf Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung auszusteuern, sind diese Konten, wie alle Kon-

ten eines Erstkunden nach der Kontoeröffnung, einem Monitoring zu un-

terwerfen.  
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Ich bitte Sie, diese Verwaltungspraxis gegenüber den Instituten der Kre-

ditwirtschaft sowie Ihren Prüfungsverbänden zu kommunizieren und da-

rauf hinzuweisen, dass die Eröffnung von Basiskonten auf der Grundlage 

von Dokumenten, die den oben genannten Kriterien entsprechen, auf-

sichtsrechtlich nicht beanstandet wird. 

Ich werde meinerseits dem Institut der Wirtschaftsprüfer eine Ablichtung 

dieses Schreibens verbunden mit der Bitte, es an die Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften weiterzuleiten, übersenden. 

Für eine Information der Institute möchte ich mich bereits im Voraus be-

danken.  

Für eventuelle Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dr. Fürhoff 


